
Amtliches

Kreis
für den

Wlatt
Unterlahn-Kreis.

Amtliches Katt für die Wamtmachin-m »es Mmtsamtes««» »es Krelmsschusses.
Tägliche DeUagr zur Diezer und Gmftr Zeitung._

Preis « der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 30 Psg.

Reklamezeile 90 Pfg.

Ausgabestellen:
In Die, : Rosenstraße 36.

In Bad Tm « : RSmerstreßeSb.

Druck und Verlag von H. Chr. Sommer»
Diez und Bad Ems.

Lerantw. f. d. Schrift!.Paul Lange.

Rr. 111 Diez, Mittwoch den 81. Mai ISIS SS. Zaflraang

U6publigue Frangaise
Administration des Territoires

Allemands Occup6s
Cercle d’ünterlahn

(Hesse-Nassau).

Bekanntmachung.
Jd ) bringe zur Kenntnis der Kaufleute und Landibirte,

dah sie sich bei nachfolgenden Firmen große ' Mengen Dünger
beschaffen können : i

Firma Delta , Worms : Pulverisierter Weintrester.
Firma Ewald , Svbernheim : Pulverisierter Weintrester,
Firma Ludwig Meher , Mainz : Dünger , der durch organi¬

sche Gärungsstoffe in kalkigem Boden das langsame
Zersetzen stickstoffhaltiger Pflanzen bewirkt.

Diez,  den 17. Mai 1919.
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

Chatras,  Major.

J .-Nr . II . 4931. Diez,  den 17. Mai 1919.

Bekanntmachung.
Der Landes -Obst- und Weinbamnspektoc Schilling in

Geisenheim wird am
Montag , den 26. Mai er., abends 8 Uhr in N a ss a u im

Nassauer Hof,
Dienstag , den 27. Mai er., abends 8 Uhr in Weinähr

in der Wirtschaft Ludwig, 1
Mittwoch , den 28. Mai er., abends 8 Uhr in Obernhof

in der Wirtschaft Bingel

je einen Vortrag über
„Die Sommer-Arbeiten in den Weinbergen"

halten . An den gleichen Tagen , nachmittags um 2 Uhr
beginnend, finden .
„praktische Unterweisungen über das « «- pflücken

der Weinberge"
statt . Zusammenkunft in Nassau am Rathaus , in Weinähr
und Obsrnhof b,im Bürgermeister.

Die Herren Bürgermeister der genannten Gemeinden, so¬
wie der Nachbargemeinden werden um ortsübliche Bekannt¬
machung ersucht. Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der
Vorträge und Belehrungen ersuche ich, auf eine zahlreiche
Beteiligung hinzuwirken. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Das Lokal ist sicher za stellen. '
Der Vorsitzende de» « rei»an»schnfse«.

I . A.
Kaiser.

• • i

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

Chatras,  Major.

M. 5057. Berlin,  den 26. März 1919.
Bekanntmach««- .

Durch den Erlaß vom 2. Dezember 1913 — M . 7789 - -
Mnist .-Blatt für Med. Angel. S . 372, Min .-Bl . für die
Hand.- und Gew.-Verw.--S . 638) ist bestimmt, wer als Zahn-
leckniker im Sinne des 8 123 der Reichsoersicherungsord-
nung anzusehen ist. Ziffer 1 Absatz 2 enthält die lieber-
gangsvorschrift , daß es „in dem Zeitraum von o Zähren nach
Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnnng " des Nach¬
weises der ordnungsmäßigen Lehrzeit (Ziffer 1 Absatz 1 b)
nicht bedarf für Zahntechniker, die dieses Gewerbe mindestens
während der letzten 5 Jahre selbständig im Hauptberuf aus¬
geübt haben. Da es während des Krieges vielen im Haupt¬
beruf tätigen Zahntechnikern an der Möglichkeit gefehlt
hat . ihr Gewerbe ununterbrochen auszuüben , so wird hier¬
mit im Einvernehmen mit den Ministerien für Handel und
Gewerbe, für Landwirtschaft , Domänen und Forsten und der
öffentlichen Arbeiten jene Frist in Ziffer 1 Abs. 2 des Er¬
lasses vom 2. Dezember 1913 bis zum 1. Juli 1923 ver¬
längert 1

Ich ersuche ergebenst, diese Aenderung weiter bekannt
zu geben.

Der Minister de« Innern.
Im Aufträge.

Dietrich.» , •
Gesehen und genehmigt: , , _ „ ,

Der Chef der Militärverwaltung des UnterlahnkreifeS.
Chat ras,  Major.



10. Armee.
Generalstab.

2. Bureau. Verkehr.
Aufstellung,

Nr. 155 71b U

Art der Orts Veränderung Zum Verkehr benötigte
Papiere

Ausstellende Behörde

Verkehr innerhalb des französischen
Armeebereichs

Personalausweis
ohne jede andere Angabe

noch neuen Stempel
oder (1)

gewöhnlichen Verkehrsschein

Armee-Verkehrsamt und in -Vollmacht:
die Administratoren der Militärver¬

waltungen
für die Bewohner ihrer Kreise

Ausreise
aus dem

franz.
Armeegebiet

ln das unbesetzte
Deutschland,

die alliierten u. neutralen
Länder, Eisass und

Lothringen (2)

Verkehrsschein
mit Lichtbild

Verkehrsamt der Armeegruppe Fayolle
Die Anfragen, versehen mit dem

Gutachten des Administrators, den Belegen
und zwei Lichtbildern, ■werden von dem

Armeeverkehrsamt dort vorgelegt

In~das Gebiet
der alliierten Armeen

Personalausweis,
versehen mit dem Armee¬
stempel auf der Rückseite

oder:
gewöhnlicher Verkehrsschein

Armeeverkehrsamt und in Vollmacht:
die Administratoren der Militärverwaltungen

für die Bewohner ihrer Kreise

Einreise
in das
franz.

Armeegebiet

M»
Einreise aus dem -

unbesetzten Deutschland (3)
Verkehrsschein
mit Lichtbild Verkehrsamt der Armeegruppe Fayolle

Einreise aus alliierten und
neutralen Ländern, Eisass

und Lothringen
Verkehrsschein

Interalliiertes Verkehrsamt Paris 194 Rivoli-
strasse

Verkehrsamt Brüssel
Verkehrsamt Metz
Verkehrsamt Strassburg

Auŝ dem Gebiet
der alliierten Armeen

kommend

Personalausweis
auf der Rückseite mit den

Stempel der Armee,
aus der der Reisende kommt

versehen, oder:
gewöhnlicher Verkehrsscheii

Verkehrsamt
, der Abfahrtsarmee

i

Armee-Hauptquartier, den 7. Mai 1919.
Der kommandierende Gonoral der 10 . Armee.

(1) Die Administratoren können immer verbieten mit de» Per¬
sonalausweis zu verkehren. Die dieses Recht» verbiete
gegangenen Personen müssen für jede OrtaverSndera»g
mit einem gewöhnlichen Verkehrssohein verseil»» Mi».

(2) Mit dem unbesetzten Deutschland ist j :der Vorkehr grund¬
sätzlich verboten.

Trotzdem;

1 Was die Frontkarten anbetrifft, so bleibt das durch di«
Verfügung 18. 825 des 23. Januar 1919 »ngeordie»
Recht bestehen. Besondere Karten werden durch a»
Administratoren ausgehändigt Außer diesen Karte»
müssen die Inhaber, die in dem besetzten Gebiet wohn-
haft sind, mit ihrem Personalausweis versehen «ri».
Da die Inhaber der Frontkarten unter 12 Jahren kewe»
Personalausweis haben, müssen deren Karten ait ein»
Lichtbild versehen sein.

2. Ausnahmsweise kernen Scheine bewilligt werden,
Gründen allgemeinen Interesses , durch daa Arms«««' ?
kehrsamt, unter Ausschluß jeder anderen Behörde.

(3) Frontkarten , deren Inhaber im unbesetzten D ‘ubchl**j ,
wohnen, müssen mit Lichtbild vergehen sein. &ie b»* “
keinen Personalausweis.

N. B. Alle Personalausweise und alle zum Verkehr
nötigten Papie*e müssen, bevor sie von der Milikäib«ht>.J
genehmigt werden, von der deutschen Zivilbehörde »usgesw
sein, unter ihrer vollen Verantwortlichkeit.

Die oben angegebenen Veifügungen beziehen »ick
Verkehr zu Fuß, zu Pferd, im Wagen, per Rad u»d mit
Bahn.

Für die Ortsveränderungen im Automobil *nd
ist eine besondere Erlaubnis erforderlich, die ausge«W«
durch:

das Armeeverkehrsamt (blauer Schein),
das I.-V.-A. Paris,
das V.-A. Brüssel
das Verkehrsamt Metz oder Straßburg,
das Verkehrsamt einer alliierten Armee.
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